
Beschlussauszug
aus der

12. Sitzung der Gemeindevertretung Ückeritz 
vom 29.10.2020

Top 9 Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf und die öf-
fentliche Auslegung über die 2. Ergänzung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Seebad Ückeritz für den Bereich "Sonder-
gebiet Ferienwohnung Wockninstraße 6" i.V.m. vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan Nr. 1 "Sondergebiet Ferienwohnungen Wock-
ninstraße 6" der Gemeinde Seebad Ückeritz
 

Geltungsbereich
Das Plangebiet grenzt östlich an das Naturschutzgebiet „Wockninsee“. Im Norden und 
Westen schließen direkt die Wockninstraße und ein Waldgebiet, „Kleine Heide“ ge-
nannt, an. Im Süden wird das Plangebiet durch ein brach liegendes Gelände eines 
ehemaligen Kinderferienlagers abgegrenzt.
 
Gemarkung: Ückeritz
Flur: 1
Flst. 130/1
Flur: 2
Flst.: 587/2 (teilw.)
Fläche: 0,32 ha



1. Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Planungsanlass zur Einleitung dieses Planverfahrens ist die Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans Nr. 1 „Sondergebiet Ferienwohnungen Wockninstraße 
6“. Vorgesehen ist darin die Ausweisung eines Sondergebietes, das der Erholung 
dient gemäß   § 10 Abs. 4 BauNVO.
Die Gemeinde Seebad Ückeritz verfügt über einen rechtskräftigen Flächennutzungs-
plan. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird darin als 
Weißfläche dargestellt. Die Festsetzung eines Sondergebietes, das der Erholung 
dient, weicht somit von der Darstellung des Flächennutzungsplans ab.
Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln. Zur Einhaltung des Entwicklungsgebotes nach § 8 Abs. 2 BauGB ist somit die 
2. Ergänzung des Flächennutzungsplans erforderlich.
2. Natur- und Umweltschutz

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Boden
 Der Bereich um die Ortslage Ückeritz ist durch Sand-Regosol/Braunerde-Gley 

sowie holozäne und spätglaziale Flug- und Dünensande geprägt. 
 Innerhalb des Ergänzungsbereichs besteht ein Vorversiegelungsgrad von rund 

500 m².

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Fläche
 Es werden keine Wald- oder landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch genom-

men.

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser
 Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine natürlichen Oberflächengewäs-

ser. 



 Der Planungsraum weist einen Abstand von ca. 920 m zum Küstengewässer 
„Ostsee" und ca. 1.260 m zum Achterwasser auf.

 Die Ortschaft Ückeritz ist gegen Hochwasser aus dem Ostseebereich unter 
Berücksichtigung von Düne und Deich gut abgesichert. Aus dem Bereich des 
Achterwassers schützt der vorhandene Boddendeich „Achterwasser" vor Hoch-
wasser. Allerdings ist dieser gegenwärtig aufgrund seiner Kubatur nicht in der 
Lage, ein Bemessungshochwasser (BHW) zu kehren.

 Gemäß der Richtlinie 2-5/2012 "Bemessungshochwasserstand und Referenz-
hochwasserstand" des Regelwerkes Küstenschutz M-V beträgt das Bemes-
sungshochwasser, welches einen Ruhewasserspiegel darstellt und nicht den 
mit Hochwasser einhergehenden Seegang berücksichtigt, für das Achterwas-
ser 2,10 m NHN.

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Klima und Luft
 Der Untersuchungsraum liegt im Bereich des noch stark ozeanisch geprägten 

Klimas. Es gehört zum Gebiet des östlichen Küstenklimas. 
 Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei etwa 8,7 °C, Januar- und Julidurch-

schnitt belaufen sich auf -1,3 °C und 18,2 °C. Der Jahresdurchschnittsnieder-
schlag beträgt im Mittel 547 mm.

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologi-
sche Vielfalt

 folgende Tierarten wurden untersucht: Amphibien, Buchfink, Heckenbraunelle, 
Gartengrasmücke, Zaunkönig, Stieglitz, Ringeltaube und Amsel, Rauch-
schwalbe, Mehlschwalbe, Hausrotschwanz oder Haussperling 

 folgende Biotoptypen wurden untersucht: Ferienhausgebiet (PZF), artenarmen 
Zierrasen (PER), teilversiegelter Weg (OVU), 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild
 Das Landschaftsbild des Untersuchungsraumes wird durch die bereits beste-

henden Gebäude und touristische Nutzung bestimmt.
 Die Wahrnehmbarkeit des Vorhabens wird durch die vorhandenen Gehölze ver-

ringert. Das geplante Betreiberwohnhaus wird sich baulich unterordnen.

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch und seine Gesund-
heit sowie die Bevölkerung

 Die nächstgelegene Wohnnutzung befindet sich nördlich in einem Abstand von 
30 m zum Vorhabenstandort.

 Mit der Umsetzung der Planung entsteht während der Bauphase baubedingter 
Lärm und Emissionen im geringen Umfang. Zusätzlich ist während der Bau-
phase mit einem erhöhten Fahrzeugverkehr zu rechnen.

 Die Belegungsdichte mit Feriengästen wird sich nicht verändern. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sach-
güter

 Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale be-
kannt. Aus archäologischer Sicht sind jedoch Funde möglich. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Schutzgebiete und Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung 



 Der Planungsraum befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „In-
sel Usedom mit Festlandgürtel“ (LSG 82) sowie innerhalb des Naturparkes „In-
sel Usedom“ (NP 5).

 Das Naturschutzgebiet „Wocknin See“ (NSG 78) sowie das FFH-Gebiet DE 
1950-301 „Wocknin See“ befinden sich im Osten, außerhalb des Geltungsbe-
reichs.

Wesentliche, umweltrelevante Informationen der eingegangenen Stellung-
nahmen
Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 26.05.2020: 
Der Planungsraum befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Insel Use-
dom mit Festlandgürtel“ (LSG 82) es wird eine Ausgliederung erforderlich. 
Das Vorhabengebiet liegt in unmittelbarer Nähe zum FFH-Gebiet DE 1960-301 „Wo-
cknin-See“. Es bedarf einer Vorprüfung, inwieweit das Projekt geeignet ist, die beson-
deren Schutzgebiete in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeb-
lichen Bestandteilen erheblich oder nachhaltig zu beeinträchtigen. 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern vom 13.05.2020: 
„[…]Der o.g. Ergänzungsbereich des FNP weist einen Abstand von ca. 920 m zum 
Küstengewässer „Ostsee" und ca. 1.260 m zum Achterwasser auf.
Die Ortschaft Ückeritz ist gegen Hochwasser aus dem Ostseebereich unter Berück-
sichtigung von Düne und Deich gut abgesichert. Aus dem Bereich des Achterwassers 
schützt der vorhandene Boddendeich „Achterwasser" vor Hochwasser. Allerdings ist 
dieser gegenwärtig aufgrund seiner Kubatur nicht in der Lage, ein Bemessungshoch-
wasser (BHW) zu kehren.
Gemäß der Richtlinie 2-5/2012 "Bemessungshochwasserstand und Referenzhochwas-
serstand" des Regelwerkes Küstenschutz M-V beträgt das Bemessungshochwasser, 
welches einen Ruhewasserspiegel darstellt und nicht den mit Hochwasser einherge-
henden Seegang berücksichtigt, für das Achterwasser 2,10 m NHN.[…]

3. Auslegung und Beteiligung
Der Entwurf der 2. Ergänzung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Seebad Ücke-
ritz für den Bereich „Sondergebiet Ferienwohnung Wockninstraße 6“ mit der Begrün-
dung und Umweltbericht einschließlich der wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 2 öffentlich auszulegen und die 
beteiligten Träger öffentlicher Belange von der Auslegung zu benachrichtigen. Ort 
und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar sind, sind vorher ortsüblich bekannt zu machen. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden 
können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über die Flächennutzungsplanergänzung unberücksichtigt bleiben können.
Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, 
zu dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf einzuholen.

Der Beschluss ist gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

Beschluss-Nr.: GVUe-0829/20
Ja-Stimmen: 7
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